
Arbeitsmarktprüfung Saisonarbeitnehmer 
Nach dem geltenden Verordnungsrecht kann ausländischen Saisonkräften eine Arbeitserlaubnis nur erteilt 
werden, wenn sich durch ihre Beschäftigung keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, 
insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der Regionen und der Wirtschaftszweige, ergeben, 
die Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
beschäftigt werden und für die Beschäftigung Deutsche sowie Ausländer, die diesen hinsichtlich der 
Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, nicht zur Verfügung stehen.  
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat für die Jahre 2006 und 2007 folgende Eckpunkte 
festgelegt:  
 

1. Für jeden Betrieb werden mittel- und osteuropäische Beschäftigte in Höhe von 80% der 
Zulassungen des Jahres 2005 ohne individuelle Prüfung der Vermittlungsmöglichkeiten 
inländischer Arbeitsuchender zur Beschäftigung zugelassen. Weitere Zulassungen mittel- und 
osteuropäischer Saisonbeschäftigter werden nur bewilligt, soweit für die Tätigkeiten keine 
inländischen Arbeitsuchenden vermittelt werden können. Durch die weitere Zulassung darf die 
Zahl der in dem Betrieb insgesamt beschäftigten mittel- und osteuropäischen Saisonarbeitnehmer 
90% der Zulassungen des Jahres 2005 nicht überschreiten. Ergeben sich bei der Berechnung 
Zehntelanteile, ist dieser Anteil ab einem Werkt von 0,5 auf die nächste Zahl aufzurunden. 
 

2. Für Kleinbetriebe bleibt die Zahl der Zulassungen mittel- und osteuropäischer 
Saisonbeschäftigter, die ohne individuelle Prüfung der Vermittlungsmöglichkeiten inländischer 
Arbeitsuchender zugelassen wird, auf höchstens vier mittel- und osteuropäische Arbeitnehmer im 
Jahr begrenzt.  
 

3. Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt 
dieser in die Rechte aus Nummer 1 ein.  

 
An der Zielsetzung der vorrangigen Vermittlung inländischer Arbeitskräfte in Saisonbeschäftigungen über 
die Zulassungsgarantien hinaus wird uneingeschränkt festgehalten. 


